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Änderungsantrag 21.01.2021 
HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses   

Drucksache 20/4214 zu Drucksache 20/3978 

         
 Inhalt des Antrags: Beschaffung von Schutzausstattung für den Brand- und Katatstrophenschutz 
 
Einzelplan  03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  03 01 Ministerium 
Buchungskreis: 2200 

 
Produktnummer lt. Leistungsplan 6 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Brand- und Katastrophenschutz 

 
 

  Veränderung 
  von um auf 
Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 28.148,6 +52.381,8 80.530,4 

 Eigene Erlöse 302,0 0,0  302,0 

 Produktabgeltung 27.846,6 +52.381,8 80.228,4 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 

Begründung des Änderungsantrags: 
In der aktuellen Corona-Krise hat sich gezeigt, dass die notwendige Schutzausstattung durch die Landesregierung nicht 

ausreichend vorgehalten wurde. Es mussten kurzfristig zusätzliche, unnötig teure Beschaffungen vorgenommen werden, 

um die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen.  

Die AfD-Fraktion erachtet es zum Schutz der Zivilbevölkerung als notwendig, dass Vorräte für ca. vier Wochen 

vorgehalten werden. 

Laut Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (Drucksache 20/2757) sind für die in der 

Fläche notwendige Schutzausstattung innerhalb von 10 Wochen Gesamtkosten von überschlägig 364,7 Mio. Euro 

entstanden. Auf Kalkulationsgrundlage der detailliert aufgeschlüsselten Anschaffungskosten für Materialien in Höhe von 

349,6 Mio. Euro, wäre für vier Wochen mit einem Investitionsbedarf von 139,8 Mio. Euro zu rechnen.  

Bei vorausschauender Planung ist davon auszugehen, dass eine Bevorratung für vier Wochen mit den angegebenen 

Materialien jedoch mit weitaus geringeren Mitteln erreicht werden kann. 

Eine rein wirtschaftliche Rechtfertigung für diese Ausgaben ergibt sich aus einer Gegenrechnung, welche Kosten bei 

Infektionen, Behandlungen und Folgebelastungen durch eine optimale und rechtzeitige Bevorratung mit Schutzausstattung 

vermieden werden könnten.    
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Wiesbaden, 21.01.2021 

 

Für die Fraktion 

der AfD 

Der Fraktionsvorsitzende: 

 

 

 

 

Robert Lambrou 
 

  

  
 

 

 


